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Parlamentarischer Vorstoss

Vorstoss-Nr.: 125-2017

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2017.RRGR.358

Eingereicht am: 06.06.2017

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Knutti (Weissenburg, SVP) (Sprecher/in)

 

 

Gschwend
Tanner (Ranflüh, EDU)
Burren (Lanzenhäusern, SVP)
Gerber 
Geissbühler
Klopfenstein (Corgémont, SVP)
Moser (Landiswil, SVP)
Schweizer (Utzigen, SVP)
Studer (Utzenstorf, Parteilos)

 

 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Ja 

RRB-Nr.:  

Direktion: Finanzdirektion

Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Antrag Regierungsrat:  

  

Bessere Planung der Kreditgeschäfte

Der Regierungsrat wird beauftra

dass 

1. die Referendumsfrist und eine allfällige Volksabstimmung einberechnet werden

2. bis zum Entscheid des zuständigen finanzkompetenten Organs keine Umsetzungsschritte 

mit Kostenfolgen eingeleitet 

Begründung: 

Der Asylsozialhilfekredit ist nur ein Beispiel für eine Geschäftsplanung, die sich dadurch au

zeichnet, dass der Grosse Rat damit konfrontiert wird, dass Massnahmen oder Ausgaben schon 

vorgespurt sind, bevor der Entscheid des Parlaments fällt, von einem allfälligen Volksentscheid 
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Knutti (Weissenburg, SVP) (Sprecher/in) 

Gschwend-Pieren (Lyssach/Oberburg, SVP) 
Tanner (Ranflüh, EDU) 
Burren (Lanzenhäusern, SVP) 
Gerber (Detligen, SVP) 
Geissbühler-Strupler (Herrenschwanden, SVP) 
Klopfenstein (Corgémont, SVP) 
Moser (Landiswil, SVP) 
Schweizer (Utzigen, SVP) 
Studer (Utzenstorf, Parteilos) 

08.06.2017 

vom  

Finanzdirektion  

Nicht klassifiziert 

Bessere Planung der Kreditgeschäfte 

Der Regierungsrat wird beauftragt, bei Kreditgeschäften den zeitlichen Rahmen so zu planen

die Referendumsfrist und eine allfällige Volksabstimmung einberechnet werden

bis zum Entscheid des zuständigen finanzkompetenten Organs keine Umsetzungsschritte 

mit Kostenfolgen eingeleitet und kein Geld des zu sprechenden Kredits verbraucht wird

Der Asylsozialhilfekredit ist nur ein Beispiel für eine Geschäftsplanung, die sich dadurch au

zeichnet, dass der Grosse Rat damit konfrontiert wird, dass Massnahmen oder Ausgaben schon 

rgespurt sind, bevor der Entscheid des Parlaments fällt, von einem allfälligen Volksentscheid 
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gt, bei Kreditgeschäften den zeitlichen Rahmen so zu planen, 

die Referendumsfrist und eine allfällige Volksabstimmung einberechnet werden 

bis zum Entscheid des zuständigen finanzkompetenten Organs keine Umsetzungsschritte 

und kein Geld des zu sprechenden Kredits verbraucht wird 

Der Asylsozialhilfekredit ist nur ein Beispiel für eine Geschäftsplanung, die sich dadurch aus-

zeichnet, dass der Grosse Rat damit konfrontiert wird, dass Massnahmen oder Ausgaben schon 

rgespurt sind, bevor der Entscheid des Parlaments fällt, von einem allfälligen Volksentscheid 
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ganz zu schweigen. Dies untergräbt die ordentlichen Wege des demokratischen Systems. Wäh-

rend in der Gemeinde die Behörden gefordert sind, jeweils so zu planen, dass die Entscheide der 

finanzkompetenten Organe rechtzeitig erfolgen, bevor die Umsetzung beginnt, scheint dies auf 

kantonaler Ebene immer mehr in den Hintergrund zu rücken. Dies ist umso stossender, als der 

Kanton finanziell nicht auf Rosen gebettet ist. Der Regierungsrat ist hier gefordert, mehr Disziplin 

und Planungskompetenz an den Tag zu legen. 

Begründung der Dringlichkeit: Das demokratische System muss bei Kreditgeschäften dringend eingehalten 

werden. 


